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ben, wie wir es kennen, auf unse-

rem Planeten nicht möglich.

Es agieren aber auch Pilze ober-

halb des Erdreiches an toten Ge-

hölzen, so zum Beispiel der Krei-

sel-Drüßling. Dieser Pilz befällt a b-

gestorbene Bereiche an Weiden 

und erscheint mit seinem Frucht-

körper meist im Herbst.

Wenn der Pflaumen-Zunder-

schwamm (Phellinus tuberculosus)  

auftaucht, läuft die Zeit für den 

Baum rückwärts – er zersetzt den 

Baum mit der sogenannten Weiß-

fäule. Die Befallszone liegt im Be-

reich des Stammes und der Äste-

lungen. Der Baum sollte dringend 

ständig begutachtet und gegebe-

nenfalls ge fällt werden. Der Frucht-

ertrag wird schnell rückläufig 

sein. Tommy Brumm

Ist unser (Klein-)Garten tatsäch-

lich ein Ökosystem oder doch nur 

eine zufällige Ansammlung von Or-

ganismen? Bereits in vorangegan-

genen Artikeln haben wir festge-

stellt, dass unser Garten ein Teil der 

Kulturlandschaft Europas ist. Un-

sere Kulturlandschaft hat nur noch 

wenig mit der Natur aus der Zeit 

vor der Industrialisierung zu tun, 

aber dennoch haben viele Lebe-

wesen aus dieser Zeit eine Nische 

zum Überleben gefunden – die 

Tiere an der Spitze der Nahrungs-

kette sind jedoch verschwunden.

Es existieren aber noch andere 

sehr dominierende Lebewesen, die 

wir kaum wahrnehmen, die aber 

auch den Weg in unsere Gärten 

und Parks gefunden haben. Eine 

sehr gefürchtete Spezies ist der 

Hallimasch – ein Pilz, welcher den 

Ruf hat, gesunde Bäume anzugrei-

fen. Aktuell gilt der Hallimasch als 

das größte Lebewesen der Welt, 

ein Exemplar nimmt die Fläche von 

1200 Fußballfeldern ein und hat 

ein Gewicht von 600 Tonnen! Die-

ser Hallimasch lebt seit 2000 Jah-

ren in Oregon in den USA, im Na-

tionalpark „Malheur“. Es ist zu ver-

muten, dass europäische Vertreter 

dieser Spezies in ihren Ausmaßen 

auch Gartenanlagen kreuzen – und 

dies ist gar nicht so selten.

Schnell erwarten Gartenfreun-

de nach dem ersten Erscheinen des 

Hallimasches das Ende ihres Baum-

bestandes, aber dem ist nicht so. 

Der Hallimasch ernährt sich vor-

wiegend saprophytisch, einfach 

gesagt, von abgestorbenem Holz. 

Sein Myzel breitet sich zwischen 

dem Wurzelwerk unserer Bäume 

aus, ohne es anzugreifen. Der An-

griff erfolgt erst, wenn der Baum 

Stresssignale abgibt – und deren 

Ursachen können vielschichtig sein.

Faktor Nummer 1 ist die Über-

alterung des Gehölzes, aber auch 

eine starke Vernässung, Nährstoff-

mangel, Wassermangel, Frostschä-

den, ein ungeeigneter Standort 

oder der Befall mit Schädlingen 

und Krankheiten können den Be-

fall auslösen. Es muss nicht jeder 

Wurzelstock in der Kleingartenan-

lage ausgegraben werden, um den 

Pilz zu verhindern, denn mit dem 

Stamm sind weniger als 10 % der 

Holzsubstanz aus dem Boden ent-

fernt. Die komplette Wurzelmas-

se zu entfernen ist unmöglich, und 

Nahrungsmangel könnte das An-

griffspotenzial des Pilzes sogar 

noch heraufsetzen.

Der überwiegende Teil der Pilze 

ist jedoch den Pflanzen eher wohl-

gesonnen, so zum Beispiel jene, 

die in Symbiose mit den Pflanzen 

stehen. Die Mykorrhiza ist ein wich-

tiger Motor der Evolution gewesen. 

Ohne die Mykorrhiza wäre ein Le-
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Weiden und erscheint mit seinem Fruchtkörper meist im Herbst. Rechts: Der Pflaumen-Zunderschwamm zersetzt 
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Recht haben und Recht bekommen ...

Im Kleingärtnerverein ergeben 

sich insbesondere aus den 

pacht- und kleingartenrechtli-

chen Beziehungen zwischen 

Mitglied und Verein Probleme, 

bei denen der Vorstand aktiv 

werden muss. Außerdem dro-

hen manche Gartenfreunde be-

reits schon bei einer Abmah-

nung mit dem Rechtsanwalt.

Wie kann man als Vorstand bei 

einem eventuellen Rechtsstreit 

von vornherein gute Karten 

 haben:

•   nur mit stichhaltigen Bewei-

sen kann man gut argumen-

tieren, denn es ist wichtig, 

die Gegenpartei in die Be-

weispflicht zu drängen;

•   es ist dringend geboten, alles 

schriftlich mit eindeutigen For-

mulierungen zu fixieren, weil 

auch mündliche Abreden gelten;

•   Verträge muss man genau lesen 

und notfalls vor Unterschrift 

rechtlich prüfen lassen;

•   bei größeren Problemen sollte 

man vor dem Handeln stets 

rechtlichen Rat einholen;

•   vor jedem Handeln ist es uner-

lässlich, Beweise für die eigene 

Position zu sichern (Dokumen-

te, Aufzeichnungen, Fotos, Zeu-

gen u.a.);

•   jedes Dokument (Schreiben, Ver-

trag, Quittung u.a.) muss mit 

Datum versehen und in  Kopie 

vorhanden sein;

•   vor jeder Klageerhebung ist 

es unerlässlich, rechtlichen 

Rat einzuholen, die Versiche-

rung zu kontaktieren und zu 

prüfen, ob ein Urteil oder ein 

Vergleich günstiger für den 

Verein ist, insbesondere dann, 

wenn eine Vollstreckung illu-

sorisch ist;

•   aus all diesen Gründen braucht 

der Verein eine Rechtsschutz- 

und eine Vermögensscha-

denshaftpflichtversicherung.

Diese Hinweise sollte man un-

bedingt beachten. Wenn man 

auch vor Gericht und auf hoher 

See in Gottes Hand ist, muss 

wenigstens das Rettungsboot 

klar sein. Dr. Rudolf Trepte

Nachgefragt

•   bei Abmahnungen muss man 

klare Auflagen erteilen und un-

bedingt vergleichbare Verstöße 

gleich behandeln;

•   wichtig ist, dafür zu sorgen, dass 

ein Schriftstück den Empfänger 

nachweisbar erreicht;

•   nach Gespräch in strittigen Sa-

chen sollte man stets ein Ge dächt -

nisprotokoll anfertigen und von 

Zeugen gegenzeichnen lassen;

•   auf Mahnungen sowie Schrei-

ben von Vertragspartnern, Äm-

tern, Gerichten und Anwälten 

muss man unverzüglich, d.h. vor 

Fristablauf, reagieren, damit 

man nicht in Verzug gerät; ggf. 

sollte man sich vorher recht-

lich beraten lassen;


